
6 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

9. 11. 1971 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXxx.xxx.xx 
betreffend die Finanzierung der Pyhrn Auto
bahn im Abschnitt St. Michael bis Deutsch
feistritz (Pyhrn Autobahn-Finanzierungs-

gesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Der Bund hat die Herstellung, Erhal
tung und Finanzierung der mit Bundesgesetz 
vom 16. Juli 1971, betreffend die Bundesstraßen, 
BOBl. Nr. 286, im Verzeichnis 1 über Bundes
straßen A (Bundesautolbahnen) unter A 9 ange
führten Pyhrn Autobahn in der etwa 32 km 
langen Strecke von St. Michael his Deutsch
feistritz (Gleinalm-Autohahn) einschließlich der 
in ihrem Zug befindlichen Tunnel, Brücken und 
sonstigen zur Autobahn gehörigen Anlagen einer 
Gesellschaft zu übertragen. 

(2) Die für ,die Herstellung und Erhaltung der 
Gleinalm-Autdbahn notwend~gen Grundflächen 
sind von der Aktiengesellschaft auf ihre Kosten 
im Namen des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) 
zu erwerben. Dieser Vorrang ist auch ,dann anzu
wenden, wenn Grundflächen in Anspruch genom
men werden, ,die sich im E~gentum ,des Bundes 
befinden. Für Enteignungen gelten die Bestim
mungen der §§ 17 bis 20 des Bundesgesetzes 
vom 16. Juli 1971, betreffend ,die Bundesstraßen, 
BGBl. Nr. 286. Der Aktiengesellschaft steht im 
Verwaltungsverfahren das Antragsrecht zu. 

(3) Der Bundesminister für Bauten und 
Technik ist berechtigt, der Aktiengesellschaft 
Anweisungen über die Herstellung und Erhal
tung der in Abs. 1 genannten Autobahnstreck'e 
zu erteilen und Auskünfte über ,die Tätigkeit 
der Aktiengesellschaft zu verlangen, soweit ,dies 
unter Bedachtnahme auf technische und ver
kehrswirtschaftliche Belange, wie sie rücksichtlich 
anderer Bundesstraßen bestehen, geboten 
erscheint. Die Organe der Aktiengesellschaft sind 
verpflichtet, diesen Anweisungen und Aufforde
rungen zur Auskunftserteilung zu entsprechen. 

(4) Die Aktiengesellschaft darf Betriebe an 
der Gleinalm-Autobahn, ,die den' Belangen der 
Verkehrsteilnehmer auf dieser dienen un,d einen 
unmittdbaren Zugang zu der Autobahn hahen 

(wie Tankstellen, Raststätten, Motels, Werk
stätten und dergleichen), weder errichten noch 
selbst oder für Dritte betreiben. Der kbschluß 
von Verträgen über solche Betriebe ist dem 
Bund vorbehalten. 

. § 2. (1) Der Bund hat für die Benützung ,der 
Gleinalm-Autobahn ein Entgelt einzuhehen. 

(2) Die Höhe ,dieses Entgeltes ist vom Bundes
minister für Bauten und Technik im Einver
nehmen mit ·dem Bundesminister rur Finanzen 
nach Fahrzeug.gattung und Entfernung fest
zusetzen. Bei der Festsetzung ,der Höhe des Ent
geltes ist auch auf die Kosten ,der Herstellung, 
Erhaltung und Finanzierung der Gleinalm-Auto
bahn und auf die Tarifgestaltung vergleichbarer 
Straßen Bedacht zu nehmen. Die Höhe des Ent
geltes kann auch von anderen Merkmalen als 
Fahrzeuggattung und Entfernung, wie Häufigkeit 
der Benützung, abhängig gemacht werden, soweit 
dies im Interesse der Wirtschaftlichkeit des 
Straßenbetriebes geboten ist. 

(3) Einsatzfahrzeuge und Fahrzeuge des 
Straßendienstes im Sinne der straßenpolizeilichen 
Vorschriften sowie Fahrzeuge des Bundesheeres 
oder der Heeresverwailtung, die hei einem Einsatz 
gemäß § 2 des Wehrgesetzes, BGB1. Nr. 181/1955, 
zur Vorbereitung dieses Einsatzes oder zu 
übungszwecken verwendet werden, sind von der 
En~geltleistung ausgenommen. 

§ 3. (1) Der Bund hat .die Einhebung des 
Benützungsentgeltes ,gemäß § 2 Ahs. 1 der 
Aktiengesellschaft zu übertragen. 

(2) Der Bund :hat die Ent;gelte nach § 2 
Abs. 1 sowie aus Nebenbetrieben der Gleinalm
Autobahn gezogene Enllgelte der Aktiengesell
schaft so weit zu überlassen, als dies zur Ab
deckung ,der Kosten für die Grundeinlösungen, 
Herstellung, Erhaltung und Finanzierung der 
Oleinalm-AutObahn, der Kosten der Einhebung 
des Benützungsenl1geltes. sowie der an,gemessenen 
Verwaltungskosten .der Aktiengesellschaft not
wendig ist. 

§ 4. Die übertragungen und überlassungen 
'gemäß§ 1 Abs. 1 und § 3 ha:benzur Voraus
setzung, daß 
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2 6 der Beilagen 

a) die Höhe des Grundkapitals der Aktien-j 
geseJtlschaft mit mindestens 200 Millionen 
SchaIing bestimmt ist, 

b) von diesem Grundkapital der Bund 60 vom 
Hundert und das Bundesland Steiermark 
40 vom Hundert übernehmen, 

c) das Bundes,land Steiermark sich gegenüber 
der Aktiengesellschaft verpflichtet, dieser 
in den Jahren 1977 bis 1991 jährlich 
15 MiHionen Sch~lling a'ls nicht rückzahl
bare Zuschüsse zu leisten, 

d) die Satzung der Aktiengesellschaft ,deren 
.. Organe verpflichtet, Anweimngen des 
Bundesministeriums für Bauten und Tech
nik gemäß § 1 Abs. 3 zu befolgen und 
Auskünfte zu erteilen, sowie Finanzierungs
maßnahmen nur mit Zustimmung des 
Bundesministeriums für Finanzen aIs Ver
treter des Haftungsträgers Bund gemäß 
§ 5 vorzubereiten und abzuschließen, 

e) das Bundesland Steiermark sich gegenüber 
der Aktiengesellschaft bereit erklärt, im 
FaUe der Erhöhung ,des Haftungsrahmens 
gemäß § 5 Abs. 2 die Zuschüsse gemäß 
lit. c um ,den gleichen Hundensatz zu 
erhöhen. 

§ 5. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächti.gt, für die. im In- und AUfsIand durch
zuführenden Finanzoperationen (Aufnahme von 
Anleihen, Dal1lehen und sonstigen Krediten) der 
Aktiengesellschaft Haftungen namens des Bundes 
als BÜl1ge und Zahler (§ 1357 ,des al1gemeinen 
bürgerlichen Gesetzibuches) zu übernehmen. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen darf von 
der im Abs. 1 erteilten Ermächtigung nur ,dann 
Gebrauch machen, wenn 

a) der jeweils ausstehende Gesamtbetrag 
(Gegenwert) der Haftung 6600 MiHionen 
SchilEllig einschließlich der Zinsen und 
Kosten nicht übersteigt; 

b) die Finanzoperation im Einzelfall den 
Betrag (Gegenwert) von 2000 Millionen 
Schilling einschließlich ,der Zinsen und 
Kosten nicht übersteigt; 

c) die Laufzeit der Finanzoperation dreißig 
Jahre nicht übersteigt; 

d) die prozentuelle Gesamtbelastung bei 
Anleihen, Dadehen und sonstigen Krediten 
inländischer Währung unter Zugrunde
legung der folgenden Formelriicht mehr 
als das Zweieinhalbfachedes im Zeitpunkt 
der Finanzoperation geltenden Zinsfußes 
tur Eskontierungen der Oesterreichischen 
Nationalbank (§ 48 Abs. 2 ,des National
bankgesetzes 1955, BGBt Nr. 184, inder 
Fassung des Bundesgesetzes BGEL Nr. 276/ 
1969) beträgt; 

Rückzahlungskurs abzüglich. ) 
Nettoerlös der Finanzoperation 

in Hundertsätzen 
100 X (Zinsfuß~+ . cl f . . 

mIt ere Lau zelt 

Nenoerlös der Finanzoperation in Hundertsätzen; 

e) die prozentuelle Gesamtbelastung bei An
leihen, Darlehen und sonstigen Krediten in 
ausländischer Währung nach der Formel 
laut lit.d nicht mehr als das Zweieinha1b
fache des arithmetischen Mittels aus den 
im Zeitpunkt der Finanzoperation gel
tenden offiziellen Diskontsätzen in Bel
gien, der Bundesrepublik Deutschland, 
Frallikreich, Großlbritannien, den Nieder
landen, Schweden, der Schweiz und den 
USA (New York) beträgt; 

f) ,die Finanzoperation in SchiLling, Belgischen 
Franken, Deutschen Mark, Englischen Pfun
den, Französischen Franken, Holländischen 
Gulden, Italienischen Liren, Japanischen 
Yen, Kana,dischen Dollar, Luxemburgi
schen Franken, Schwedischen Kronen, 
Schweizer Franken, US-Doilar oder in 
Rechnungseinheiten, die auf mehreren die
ser Währungen beruhen, erfolgt. 

(3) Zur Feststellung des Nettoerlöses gemäß 
Albs. 2 lit. d unde sind die Emissions
und Zuzählungsverluste, Begebungsprovisionen, 
Werbe- und Druckkosten (Begebungskosten) vom 
Bruttoerlös in Atbzug zu bringen. 

(4) Für die Beurteilung der Gesamtbelastung 
bei Krediten,hei welchen die Zinssätze jeweils 
für bestimmte Zeitabschnitte variabel festgesetzt 
werden, ist für die vertra.gliche Laufzeit die 
Gesamtbelastung nach der Formel laut Abs. 2 
lit. d und e zum Zeipunkt ,des Vertragsab
schlusses maßgelbend. Für die Ermittlung der 
Gesamtbelastung bei, Anleihen sind vertraglich 
vorgesehene TiI,gungsmöglichkeitendurch frei
händigen Rückkauf nicht zu berücksichtigen. 

(5) Wird die Haftung des Bundes gemäß 
Albs. 1 und 2 für Fremdwährun,gslbeträge über
nommen, so sind diese zu den im Zeitpunkt der 
Haftungsübernahme vom Bundesminister für 
Finanzen jeweils festgesetzten Kassenwerten auf 
die genannten Höchsrbeträge anzurechnen. 

(6) Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, die gemäß Ahs. 1 und 2 ühernom
menen Haftungen über ,die vertraglich verein
barte Laufzeit zu erstrecken: 

a) wenn eine Prolongierung der Fälligkeit der 
Verpflichtungen aus Finanzoperationen 
vertr3lglich vOIigesehen ist und vom Schuld
ner in Anspruch genommen wird oder zur 
Vermeidung einer Inanspruchnahme des 
Bundes aus der Haftung infQlge unvorher
sehbar eingetretener wirtschaftlicher oder 
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6 der Beilagen 3 

finanzieller Schwierigkeiten ,des Haupt
schuldners geboten "ist und der Gläubiger 
zustimmt, " " 

b) jedoch nur insoweit, als ,durch die Prolon
gierung die vertr3iglich vereinharte Laufzeit 
um nicht mehr als fünf Jahre überschritten 
wird, 

c) wenn die. Mehrleistungen an Zinsen im 
Haftungsrahmen . für Zinsen und. Kosten 
Deckung finden und 

d) wenn die .sich jeweihe~gebende Gesamt
laufzeit die im Abs. 2 lit. c festgesetzte 
Laufzeit nicht überste~gt. 

(7) WiI1d der Bund aus der Haftung in 
Anspruch genommen oder leistet er zur Vermei
dung einer Inanspruchnahme aus der Haftung 
Zahlungen an die GeseLlschaft, sosin,d ,die Auf
wendungen hiefür aus den Mitteln ,der Bundes
mineralälsteuer zu bestreiten. 

§ 6. Die Forderung der AktiengeseIlschaft 
gegen den Bund auf überlassung des 
Benützungsentgeltes nach § 3 ist hÖchstens mit 
dem Betrag in die Jahresabschlüsse der Aktien~ 
gesellschaft einzustellen, den die Aktiengesell-

schaft für Grundeinlösungen,Herstellung, Erhal
tung und Finanzierung der Gleinalm-·Autobahn 
sowie für die Kosten der Einhebung des Benüt
zungsentgeltes und zur Deckung der angemes
senen Verwaltungskosten der Aktiengesellschaft 
auf,gewendet hat. 
. § 7~ (1) Die Aktiengesellschaft (§ 1) ist von den 

bundesgesetzlich geregelten A:bgahen vom Ein
~ommen sowie von der Gewerbesteuer nach 
dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital 
befreit; 

(2) Von der UmSatzsteuer sind unheschadet der 
Bestimmungen des § 4 des Umsatzsteuer
gesetzes 1959, BGBL Nr. 300/1958, befreit: 

a) die Umsätze des Bundes nach § 2 Abs.1, 
b) die Umsätze der Aktiengesellschaft an den 

Bund, soweit der Bund der Aktiengesell
schaft hiefür ,die nach § 2 vereinnahmten 
Entgelte überläßt. 

§ 8. Mit der VoHziehung ,dieses Bundesgesetzes 
ist hinsichtlich des § 1 der Bundesminister für 
Bauten und Technik, hinsichtlich der §§ 2 und 3 
der Bundesminister für Bauten und Technik im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen und hinsichtlich Ider §,§ 4, 5, 6 und 7 
der Bundesminister für Finanzen betraut. 

Erläuterungen 

I. Allgemeines 

Durch das Bundesgesetz vom 7. März 1968 
BGBl. Nr. 113 (Bundesstraßengesetznovelle 1968) 
wurde die Pyhrn Autobahn zur Bundesstraße 
(Autobahn) erklärt. Nach diesem Gesetz ver
läuft sie von ,der Staatsgrenze hei Spielfeld in 
Steiermark über Graz-Gratkorn-Deutschfei
stritz-St. Michael-Schoberpaß-Spittal am 
Pylhrn nach Sattledt und von Linz zur Staats
:grenze in Oberösterreich nördlich Freistadt. 

Den Sch,lußfoIgerungen des von o. Prof. 
Dipl.-Ing. Dr. techno Dorfwirth im Jahre 1970 
erstellten Verkehrsigutachtens "Pyhrnautobahn" 
ist zu entnehmen, daß von der gesamten Strecke 
der Pyhrn Autobahn der Abschnitt Graz
Gratkorn-Pe~gau-übelbach-St. Michael vor
dringlich zu behandeln sei, da durch sein Wirk
samwer,den die derzeit schon untragbaren 
Straßenverkehrsverhältnissedes Murtales grund
sätz.lich und wesentlich verbessert wüt1den. 

Die Pyhrn Autobahn wird die Grazer Bundes
straße im Zuge des Murtaleszwischen Bruck und 
Graz und ,der Staat~grenze bei Spielfeld ebenso 
wie den Abschnitt zwischen Bruck und Leoben 

der Triester Bundesstraße entlasten. Die 
Verkehrsumlegungsuntersuchung hat ferner erge
ben, daß mehr alls die Hälfte des Straßen
verkehrs in Peggau der Autobahntrasse Ü!ber 
übelbach durch den Gleinalmtunnel nach 
St. Michael folgt, während der restliche Straßen
verkehr im Murtal zwischen Peggau und Bruck 
verbleibt. 

Zum Zeitpunkt der Vollmotorisierung etwa 
1985/1990 - das ist nach der Dorfwirthsmen 
Verkehrs·prognose ,der Zeitpunkt, zu dem auf 
1000 'Österreicher 400 Kraftfahrzeuge kom
men - wil'\d die VerkehrsIbelastung außer der 
Pyhrn Autobahn zusätzlich auch noch einen 
vier~puri'ßen Auslbau der Grazer Bundesstraße 
im Abschnitt Bruck-Graz erforoern. 

Die Pyhrn Autdbahn ist in den Abschnitten 
Graz/Nord-Gratkorn und Gratkorn-Deutsch
feistritz bereits im Bau bzw. in Bauvoribereitung. 
Hingegen wÜl'de ein Baubeginn des kosten
aufwendigen Abschnittes Deutschfeistritz
St. Michael mit dem rund 8·1 km langen Glein
alm tunnel (Gleinalm'-Autobahn) im Rahmen der 
für den Ausbau der österreichischen Autdbahnen 
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4 6 der Beilagen 

zur Verfügung stehenden Mittel aus ,der Bundes
mineralölliteuer erst etwa im Jahre 1980 möglich. 
Bis zu ei,ner Fertigstellung ,dieses Autdbahn
abschnittes, wobei mit einer zirtka sechsjährigen 
Bauzeit gerechnet wellden muß, könnte die auf
tretende Vertkehrsbelastung vom vürhandenen 
Straßennetz nicht mehr bewältilgt werden, 
wQdurch die wirtschaftliche Entwicklung des 
Einzugsgebietes, welches im Murta,l ,das bedeu
tende Industrie- und WirtschaftsPQtential zwi
schen Judenburg und KnitteJfeld bzw. Zeltweg 
.und ösolich St. Michael einschließlich des Raumes 
LeQben-DQnawitz und Niklasdürf umfaßt, 
schwerstens beeinträcht~gt wÜ1"de. 

Die NQtwend~gkeit der möglichst raschen 
Schaffung einer leistungsfähigen Verbindung 
Deutschfeistritz-St. Michael steht da'her aus 
verkehrsgeographischen, verkehrsPQlitischen, ver
kehrswirtschaftlichen und regiünalpolitischen 
Griinden für das Bundesland Steiermark und 
damit auch aus staatspolitischen Gründen außer 
jedem Zweifel. 

Es muß ,daher für ,die Finanzierung des Baues 
der Gleinalm-Autobahn in besonderer Weise 
vüngeSQrgt werden. 

Mit'diesem Bundesgesetz SQll nun, wie es auch 
im GesamtverkehrskQnzept der österreichischen 
Bundesregierung für SQnderfälle vQl1gesehen ist, 
der Weg der Finanzierung des Baues dieses 
verkehrsbedeutenden Abschnittes der Pyhrn 
Autübahn Deutschfeistritz-St. Michael ein
schließlich des Gleinalmtunnels (Gleinal~~AutQ
bahn) durch Kreditüperatiünen über eme 
Kapitalgesellschaft beschritten werden. 

Die Pyhrn Autobahn wird die durch das 
Murtal vQrgesehene vierspur~ge Schnellstraße 
bei St. Michael kreuzen, wobei bis .zum Ausbau 
dieses KnQtens eine provisQrische Abzweigung 
vün der Triester Bundesstraße 17 in südlicher 
Richtung prQjektiert wird. Die :Gleinalm-AutQ
bahn 50'1'1 nun ihren Anfang außerhalb dieses 
KnQtens bzw. der provisQrischen Abzweigung 
VQn der Triester Bundesstraße haben. Das Ende 
soH vor dem AutQbahnknoten Deutschfeistrit.z 
liegen. Die Gesamtlänge ,der Gleinalm-Autühahn 
wird etwa 31·8 km betragen. 

Vüm Anfangspunkt Süll die Autübahn in 
weiterer FoLge mit einer et'YIa 450 m langen Tal
brücke ,die Mur queren und den zunächst breiten 
Ta1boden des Lainsachgrahens erreichen. Nach 
etwa 4 km wird der enge GraJben der Lainsach 
erreicht werden und die Trasse an ,den Flanken 
bis zum NQrdpQrtal des Gleinalmtunnels 
führen. 

Der Längenschnitt ist durch das Gefälle des Tal
büdens mit der Wass,erführung der Lainsach, 
einem ausgesprQchenen Wildwasser, und einer 
günstigen Linienführung beim Tunnelpürtal VQr-

gegeben, wobei auf die Belassung bestehender 
KQmmunikatiünen undl eine mögLichst wartungs
freie Kunstkörpergestaltung, d. h. ni,cht zu hQhe 
und steile Felsböschungen, Bedacht genümmen 
werden muß. Die Gleinahn-Autübahn wird weit
gehend auf einem Damm geführt werden und 
eine maximal'e Längsneigung vün 40/0 aufweisen. 
Für diebergwä,rts fahrenden Schwerfahrzeuge 
wird eine Zusatzspur vQrgesehen, die unter Be
rücksichtigungder fahrdynamischen Eigenschaften 
VQr dem Tunnelanfang unter gleichzeitiger Nei
gungsermäßigung endet. Der Ausbau der Ram
penstrecken ist 'als VQllautübahn im Regelquer
schnitt mit zwei Riehtungsfahrbahnen VQn je 
7·5 mund Mittel- und Seitenstreifen vQrgesehen. 
Durch die vQrgegebenen Geländeverhältnisse 
würde ein etwaiger Ausbau nur als HalbautQbahn 
unwirtschaftlich sein. 

Für den rund 8·1 km langen Gleinalmtunnel 
ist allerdings in erster Ausbaustufe die Herstd
lung nur einer Tunnelröhre mit Gegenverkehr, 
sümit mit einer Gesamtfaihrbreite von 7·5 mund 
beiderseitigen etwa 1·0 m breiten Gehsteigen VQr
gesehen. Die Tunnelneigung ist nicht größer als 
1·5% und wegen der Entwässerung nicht kldner 
als 0.50/0, Im Tunnel wird' dile größte Seheitelhöhe 
vün 820 m Seehöhe erreidJit werden. Für die Be
lüftung werden vüraussichtlich zwei Schächte in 
günsnigen AbständenerfQrderlich sein. ' 

Der Abstieg VQm SüdpQrtaldes Gleinalm
tunnels im engen Kleintal erfürdert drei größere 
Talbrücken. In dieser Südrampe wird bei einer' 
ieinigermaßen wirtschaftlich vertretbaren, Tras
sierung ein AutQbahnabschnitt mit einer MaXji
malneigung von etwa 4·0% unvermeidbar sein, 
wobei auch indessen Bereich wieder eine zusätz
liche Langsamspur geplant ist. Nach etwa 5 km 
kümmt man schEeßJich in das übelbachtal. D~e 
Trasse fQlgt der südlichen Hangseite und errei'eht 
bei Waldensteinden Ta:1boden. Am östlichen 
Ortsrand VQn übelbach ist "di,e Anschlußstelle 
"übelbach" geplant. 

Die Gleinalm-AutQbahn wird gegenüber der 
bestehenden Bundesstraßenverbindung Deutsch
fei'stritz-Bruck!Mur-St. Michael eine Wegver
kürzung vün 30 km bringen und SQU VQr dem 
KnQten Deutsehfeistritz enden. Ihre Fürtsetzung 
findet diese in der im Murtal führenden Pyhrn 
AutQbahn nach Graz. VQm Bundesministerium 
für Bauten und Technik wurden für die Glein
alm-AutQbahn laufend Vorat1beiten durchgeführt. 
Für die Prüjektierung wurden hisher VQm Bund 
Aufträge um rund 18 Milliünen Schilling ver
geben. 

Im fülgenden werden Bauküsten für die Her
stellung der Gleinalm-AutQ'bahn im beschriebenen 
Umfang angeführt. Das gleichle gilt für die in 
diesem Gesetzentwurf auhcheinendenErmäch
tigungeri zur übernahme VQn Haftungen durch 
den Bundesminister für Finanzen. Der spätere-
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Ausbau der zweiten Tunndröhre des Gleinalm
. tunnels wird ip finanzieller Hinsicht durch diesesl 
Ges'etz nicht geregelt. 

Die Baukosren werden auf Grund vorliegender 
genereller Projekte wie folgt geschätzt: 

Millionen 
Sdlilling 

1. Baukosten per 1. Jänner 1971 ·ein
schließlich Grundablösungen rund ~. 2500 

2. Baukostensteigerungen, wobei der Be
rechnung jewei~s der noch nicht ver
baute Teil der Gesamtbaukosten zu
grunde gelegt wurde. Summe rund.. 210 

3. Auf Grund der Erfahrungswerte müs
sen für Baunebenkosten, Verwa:ltungs
kosten der Gesellschaft und son~tige 
Kosten berechnet werden, dies ergibt 
während zirka sechsjähriger Bauzelit 
rund ............................ 100 

4. Summe der Bau- und Verwaltungs
kosten bi,s zum Ende der Bauzeit. so-
mit rund ................... ' ..... 2810 

5. Die Kreditkosten müssen mit rund .. 
angenommen werden. Es handelt sich 
hiebei um die Begebungskosten, Emis
sionsverluste' und Provisionen, die bei 
den Kreditaufahmen anfallen. 

6. Der Anleihendienst während der Bau
zeit wurde auf Grund der Auf teilung 
der Baukosten auf die einzelnen Jahre 

100 

mit rund ........................ 650 
----.,.~,...-

ges·chätzt. Summe der Aufwände .... 3560 

7. ~bzüglich Geselrschaftskapital und ge-
schätzte Mauteinnahmen im 1. Be
triebsjahr, ,da. B,etriebsaufnahme und 
letztes Baujahr sich überschneiden .. 

8. Ge sam t s u m meder während der 
zirka sechsjähr1gen Bauzeit aufzubrin-

260 

genden Mittel daher rund .......... 3300 

Eine genaue EifasSIUng der zu erwartenden Ge-
samtkosten wird erst nach Vorliegen . der ge
samten Oetailprojektierungenmöglich sein. 

Da die Bes:tiimmung des § 5 Abs. 2 li1:. a den 
Haftungsrahmen einschließliich aller Zinsen un,d 
Kosten während der Laufzeit der F:inanzoperatio
nen zu enthalten hat, wurde unter Zugrunde
legungder mitderen Laufzeiten ein Gesamthaf
tungsrahmen von rund 6600 Millionen Schilling 
errechnet. 

Nach Ende der zirka sechsjährigen Bauzeit 
werden die für den Bau aufgenommenen Kredite, 
die sich dann etwa auf diie oben erwähnten 
3300 Millionen Schilling belaufen, aus den. Maut
einnahmen und den Zuschüssen bedient. Darüber 
hinaus sind aus den Mitteln noch die Erhaltungs
kosten der Straße und die Verwaltungskosten zu 
tragen. 

Der verbleibende Ausgabenüberhang w,ird vom 
Bund auf Grund: der Haftungsübernahme als 
Bürge und Zahler nadt Maßgabe des § 5 Abs. 7 
zu tragen sein: Für die Arifangsjahre des Be
triebes ist nicht damit zu rechnen, daß die Ein
nahmen der Gesellschaft die anfallenden Kosten 
decken, doch stellen die Benützungsentgelte einen 
namhaften Betrag dar, der erst' die Finanzierung 
und Herstellung dieser Gleinalm-Autobahn er
möglicht. 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1: 

Zu Abs. 1: 

Unter Herstellullig ist audtdie Projektierung 
zu verstehen. Die übertragung der Herstellung, 
Erhaltung und Finanzierung an die Aktiengesell
schaft erfolgt deshalb durch einen eigenen Ver
waltungsakt, da vorher die Voraussetzungen für 
die übertragung gemäß § 4 geschaffen werden 
müssen. 

Zu Abs. 2: 

pie Praxis hat erwiesen, daß die Grundein
lösungen und Enteignungen zeitsparend nur im 
engsten Zusammenhang mit dem Baugeschehen 
möglich sind. Daher soHendie erfor·derlichen 
Grundflächen von der Aktiengesellschaft, welche. 
auch den Bau selbSlt führt, abgelöst werden. Ge
mäß § 3 Abs'. 2 werden die überlassenen Be
nützungsentge1te auch zur Abdeckung dieser 
Grundeinlösungskosten verwendet. Durch § 1 
Abs. 2 ,i,st auch der ErWierb von Grundstücken 
für ,die Straßenerhaltung, wie z. B. für Straßen
mei'stereien, gedeckt. 

Zu Abs. 3: 

Die zu errichtende GleinaIm-Autobahn ist auf 
Grund des Bundesgesetzes vom 7. Mä~ 1968, 
BGBl. Nr. 113, eine Bundesstraße (Autobahn) 
und daher in technischer und wirtschaftlich'er 
Hinsicht auf die übrigen Autobahnen abzustim
men. Dies· ist jedoch nur dann sichergestellt, wenn 
das Bundesministerium für Bauten und 'technik 
in teclmischer Hinsicht den Bau dieser Straßen
verbindung entsprechend beeinflussen kann. Da 
die Anschlußstrecke von Deutschfeistritz in 
Richtung Graz im Rahmen und aus Mitteln des 
normalen Straßenbauibudgets bereits im Bau bzw. 
in Bauvorbereitung ist, ,ist hier eine. weitgehende 
Koordinierung des Baug.eschehens der Aktien
gesellschaft und der Bundes'straßenverwaltung 
notwendig; dies soll ,durch das Anweisungsrech.t 
und die Auskunftspflicht' erreicht werden. Die 
Satzung ·der Gesellschaft hat gemäß § 4 lit. d 
vorzusehen, daß sich die Organe an diese An
weisungen zu halten bzw. Auskünfte zu geben 
haben. . 
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Zu Abs. 4: '" 

Die Tätigkeit derAktien~e&eUschaft soU auf 
ihre eigentliche Aufgabe, die Herstellung, Erhal
tung und Finanzierung der Gleinalm-Autobahn 
beschränkt bleiben und nicht darüber hinaus die 
Privatwirtschaft durch Errichtung der im Gesetz 

, erwähnten Betriebe konkurrenzieren. Die Privat~ 
initiative soll sich hier im Rahmender ges,etz
Iichen Möglichkeiten frei entfalten können.' Hie
durch wird ein weiterer Beitrag zum wirtschaft
lichen Aufsch,wungdes Gebietes, durch welch,es 
die Autobahn führt; gegeiben werden, der zu den 
verkehrspolitischen, verkehrswirtschaftlichen und 
regionalpolitisch,en Aspekten hinzukommt. 

Um hintanzuhalten, daß ,derartige Betriebe in 
einem verkehrs- und wirtschaftspolitisch nicht 
vertretbaren Maße an der Gleinahn-Autobahn 
errichtet werden, soll bei der Errichtung die Zu
stimmung dem Bundesministerium für Bauten 
und Technik, wie bei allen übrigen Autobahnen, 
vorbehalten bleiben. Es wird hiezu nur beispiels
weise darauf hingewiesen, daß die entsprechenden 
Zu- und Ausfahrten, Parkplätze u. ä. von der 
Aktiengesell'schaft errichtet und letztlich im we
sentlichen vom Bund finanziert werden müssen 
und daß diese Ein- und Ausfahrten den Ver
kehrsfluß hemmen. 

Z~ § 2: 

Zu Abs. 1: 

Infolgeder Schwierigkeit der Geländeverhält
nisse werden die BaukoSiten der Gleinalm-Auto
bahn ungleich höher als für Autobahnen im 
Flachhnd sein. Baldiger Baubeginn und rascher 
Ausbau werden deshalb nur dann möglich sein, 
wenn die Benützer dieser neuen leistungsfähig,en, 
zeit- und treibstoffsparend'en Verhindung zwi
schen Deutschfeistritz und St. Michael einen 
entsprechenden Beitrag in Form ,des Benützungs-
entgeltes, leisten. ' 

Zu Abs. 2 und 3: 

Wie auch bei der Brenner Autobahn AG soll 
die Höhe ,des Entgeltes deshalb voti den beiden 
zuständig,en Ressorts festgesetzt werden, da es 
sich bei der Gleinalm-Autobahn um eine Bundes
straße handelt. Die Festsetzung der Höhe soll 
nach Fahrzeuggattungen und auf der Gleinalm
Autobahn zurückgelegter Entfernung festgelegt 
werden; wobei Einsatzfahr~euge und Fahrzeuge 
des Straßend'ienstes sowie Fahrzeuge des Bundes
heeres oder der Heeresverwaltung bei Einsatz
fahrten u. ä. von einer Entgeltleistung befreit 
sind. 

Zu § 3: 

Zu Abs. 1: 

Nach Erfüllung der Voraussetzungen, gemäß 
§ 4 überträgt der Bund die Einhebung des ß,e
nützungsemgeltes der Akt:iengesellschaft. 

Zu Abs. 2: 

Die der Aktiel,lgeseHschaft, überlassenen' Ent
gelte nach Abs. 1 stellen, da es sich um eine Bun
desstraße ,handelt, Bundeseinnahmen dar, die der 
Aktiengesellschaft von Gesetzes wegen überlassen 
werden. Die Verrechnung dieser zweckgebUinde
nen Einnahmen- und: Ausgabengeharung wird 
bei Kapitel 64 des Bundesministeriums, für Bauten 
und Technik erfolgen. 

Zu § 4: 

Dies,er legt ,die Voraussetzungen fe!>t, unter 
denen der zu gründenden Aktiengesellschaft die 
Aufgabe gemäß § 1 und § 3 übertragen bzw. 
überlassen werden. 

Zu Z. a und b: 

Das Grundkapital der Aktiengesellschaft soll 
während der ersten vier Jahre nach der Gründung 
eingezahlt werden und wird mit 120 MiUio
nen Schilling vom BUind und mit 80 Millionen 
Schilling vom Bundesland Steiermark übernqm
men. 

Zu Z. c: 

Die Leistung von Zuschüssen~n den Jahren 
1977 bis 1991 gründet s~ch auf die Zusage des 
Bundeslandes Steiermark. 

Zu Z; d: 

, Der Grund für die genaue überwachung der 
Gesellschaf,t ,durch die beiden zmtändigen Res
sorts ist darin zu suchen, ,daß es 'sidJ, bei der 
Gleinaim-Autobahn um dne Bundesstraße (Auto
bahn) handelt, deren Finanzierung überdies im 
wesendidJendurch die Haftungsübernahmen des 
Bundes gesich,ert werden muß. Die Verantwort
lichkeit der Organe, sich an die Anweisungen zu 
halten, Auskünfte zu erteilen Ibzw. Zus,t:immun
gen zu Finanzope'ra;tionen einzuholen, richtet s,ich 
nach den Bestimmungen des Aktiengesetzesl965. 

Zu Z. e: 

Sollte eine Erhöhung des Haftungsnhmensge
mäß § 5 Abs. 2 11t. a notwendig werden, scheint 
es angemessen, daß die Zuschüsse des. Bundes~ 
landes Steiermark ,im .gleichen Verhältnis erhöht 
werden. 
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Zu § 5: 

Der Text ·der Haftungsermämtigung für den 
Bundesminister für Finanzen entsprid:1t im we
sentlichen den gleimartigen Bestimmungen im 
BundesfinaMgesetz 1971, wobei der Gesamt
betrag der Haftungen trotz der mit dem Jahr 
1977 einsetzenden Zuschüsse ,des Bundeslandes 
Steiermark von zumindest 225 Millionen Schil
ling mit 660 Millionen Smi11ing he~behar,ten 
werden mußte, da zur Zeit des Beginnes der 
ZusdlUßzahlungen voraussichtlich bereits die ge
samten Anleihen, Darlehen und Kredite aufge
nommen und somit der Haftungsrahmen voH 
ausgenützt sein wird. Die Zusmüsse des Bundes
landes Steiermark dienen demnach voraussicht1ich 
der Abdeckungder bereits in voller Höhe auf
genommenen Kredite. 

Angesichts der erwaI1tbaren Mauteinnahmen 
muß damit gerechnet werden, daß der Bund in 
einem derz·eit nimt bestJimmbaren Ausmaß aus 
den Haftungsübernahmen in Ansprum genom
men werden wird und hiefür Mittel aus der Bun
desmineralölsteuer wird verwenden mÜslsen. 

Zu § 6: 

Dieser enthält eine Bilanzierungsbestimmung 
für die Jahresabschlüsse der Aktiengesellsmaft. 

Zu § 7: 

Zu Abs. 1: 

Unter die Befreiungsbestimmung des § 7 Abs. 1 
fallen folgende Aufgaben: Körperschaftsteuer, 
Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und dem 
Gewerbekapital, Beitrag vom Einkommen zur 

Förderung des' Wohnungsbaues und zum Zwecke 
des Familienlastenausgleiches, Beitrag vom Ein
~ommen nam ·dem Katastrophenfondsgesetz, 
Sonderabgaben vom Einkommen. 

Zu Ahs. 2: 

Nach § 7 Abs. 2 sollen von den Umsätzen des 
Bundes jene aus Mauteinnahmen und von den 
Umsätzen der Aktieng,eseHsc:hatt jene, für welche 
der Bund seine Mauteinnahmen und seine Ein
nahmen aus der Gestaltung, der Errichtung und 
Führung von Nebenanlagen, wie z. B. Tankstel
len und Rasthäusern, als! Bezahlung überläßt, von 
der Umsatzsteuer befreit sein. 
, Vermögens- und Gesellschaftssteuer fallen auf 
Grund der Befreiungsbestimmungen ·des § 3 
Abs. 1 Z. 3 des Vermögensteuergesetzes und de~ 
§ 7 Abs. 1 des Kapitalverkehrsteuergesetzes nicht 
an, da auf Grund der genannten Vorschriften 
Unternehmen, die dem öffentlichen Verkehr 
dienen, wenn die Anteile an ihnen ausschließlich 
Gebietskörperschaften gehören und ·die Erträge 
ausschließlich diesen Gebietskörperschaft,en zu
fIi,eßen, von diesen Abgaben befreit sind. Unter 
diese Befreiungsrbestimmungen fallen Vermögen
steuern, Erbschaftssteueräquivalent, Beitrag vom 
Vermögen nach ,dem Katastrophenfondsgesetz, 
Sonderabga:ben von Vermögen und Gesellschafts
steuer. 

Zu § 8: 

Enthält die Vollzugsklausel. 
Die ß.eschlußfassung zu § 5 des vorliegenden 

Gesetzentwurfes sowie zu § 8, soweit er sich auf 
§ 5 bezieht, bedarf gemäß Art. 42 Abs. 5 13-VG 
keiner Mitwirkung des Bundesrates. 
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